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1. Einführung 

Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seinem Beschluss im Jahr 2006 den Bebauungsplan Nr. 

35/III, 5. Änderung „Wohnbereich Sandberg und Kleingartenanlage Meckhofen“ beschlossen. 

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes erlangte im Jahr 2006 Rechtskraft.  

Für den Bereich des Plangebietes bestand mit der Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungs-

plan Nr. 35/III die Planungsintention, ein Wohngebiet und bedarfsgerechten Wohnraum zu ent-

wickeln. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Wohngebiet in der geplanten Form keine ausrei-

chende Nachfrage erfuhr. Daher ist in Teilbereichen dessen Modifikation für eine zielorientierte 

Entwicklung des Gebietes erforderlich. 

Der Bauleitplanes Nr. 222/III „Meckhofer Feld“ soll einen Beitrag zu einer perspektivischen und 

auch wirtschaftlich tragfähigen, sowie bedarfsgerechten Entwicklung darstellen. Es ist die Errich-

tung zusätzlicher Wohnbebauung in Form von Mehrfamilienwohnhäusern beabsichtigt, die wei-

testgehend die Planungsintention des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 35/III, 5. Änderung 

„Wohnbereich Sandberg und Kleingartenanlage Meckhofen“ aufnehmen soll. Zur Umsetzung der 

Planung ist die Auflösung der neun kleingliedrigen überbaubaren Grundstücksflächen zu Guns-

ten von sechs größeren überbaubaren Grundstücksflächen erforderlich. 

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht bei zulassungspflichtigen Planungen vor, im Rahmen einer 

artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 und 45 BNatSchG die Schutzbelange gesetzlich ge-

schützter Arten zu betrachten. 

Bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung sind unterschiedliche Schutzkategorien nach nationa-

lem und internationalem Recht zu beachten: 

-  Besonders geschützte Arten 

-  Europäische Vogelarten 

- Streng geschützte Arten inkl. Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie oder Anhang A 

- EG-ArtSchVO oder Arten, die in Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV, aufgeführt sind. 

In NRW unterliegen 1100 Tierarten einer der genannten Schutzarten, die sich aber in der Pla-

nungspraxis nicht sinnvoll abarbeiten lassen. Aus diesem Grunde sind in NRW alle „nur national“ 

besonders geschützten Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulas-

sungsvorhaben pauschal freigestellt. Sie werden jedoch – wie auch alle anderen nicht planungs-

relevanten Arten - bei der Eingriffsregelung weiterhin berücksichtigt. 

Bei Planungs- und Zulassungsvorhaben konzentriert sich das Artenschutzregime auf die europä-

isch geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und auf die europäischen Vogelarten. 

Doch auch hier ergeben sich weiterhin Probleme in der Planungspraxis, da auch Irrgäste oder 

Allerweltsarten strenggenommen untersucht werden müssten. 

Aus diesem Grund ist durch das LANUV eine naturschutzfachlich begründete Auswahl der ver-

bliebenen Arten vorgenommen worden, nachfolgend planungsrelevante Arten genannt. In NRW 

sind planungsrelevante Arten auf streng geschützte Vogelarten, Arten des Anhangs I und des 

Art. 4 (2) der V-RL sowie besonders geschützte Vogelarten mit einem Rote Liste Status der Ge-
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fährdungskategorien 0, 1, R, 2, 3 sowie Koloniebrüter eingeschränkt. Eine Zusammenstellung 

dieser 213 Arten ist dem Fachinformationssystem der LANUV NRW im Internet zu entnehmen. 

In NRW weit verbreitete Vogelarten werden als nicht planungsrelevant eingestuft. Sie befinden 

sich derzeit in NRW in einem günstigen Erhaltungszustand und sind im Regelfall bei Planverfah-

ren nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht. Auch sind grundsätzlich keine 

Beeinträchtigungen der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten zu erwarten. Im Rahmen des 

vorliegenden Fachbeitrags zum Artenschutz wird geprüft, welche der in NRW sogenannten „pla-

nungsrelevanten Arten" im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwarten sind und ob möglicher-

weise Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften vorliegen können. Hierbei werden die 

spezifischen Eingriffswirkungen des Bauvorhabens den artspezifischen Empfindlichkeitsprofilen 

gegenübergestellt. 

2. Projektbeschreibung 

2.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Leverkusen-Steinbüchel. Im Norden und Westen schließen un-

mittelbar Siedlungsflächen an das Plangebiet an. An der südöstlichen Plangebietsgrenze schließt 

ein Spielplatz an das Plangebiet, der wiederum zur Berliner Straße (B51) durch einen bepflanz-

ten Wall abgeschirmt ist. Weiter östlich und südlich an die Berliner Straße schließen landwirt-

schaftliche Flächen an. Südwestlich schließt das Regenrückhaltebecken „RRB 1 Meckhofer Feld“ 

an das Plangebiet an. 

 

Abb. 1 – Lage des Plangebietes (Quelle: Google Maps) 
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2.2 Bestandssituation / Biotopausstattung des Plangebietes 

Das Plangebiet ist unbebaut und stellt sich als Grünfläche mit vereinzelten Gehölzen dar. Zudem 

führen mehrere Wege unbefestigter Form (Trampelpfade) auf den an das Plangebiet angren-

zenden Spielplatz. Die Gehölze (Pioniergehölze) sind größtenteils Weiden. Die nordwestliche 

Plangebietsgrenze wird durch die Straße Meckhofer Feld gebildet, welche als Sackgasse mit 

einer Wendeablage endet. Zwischen dem angrenzenden Regenrückhaltebecken und dem Plan-

gebiet verläuft ein Fußweg. Die fußläufige Durchwegbarkeit des Plangebietes soll auch nach der 

Baumaßnahme durch Fußwege weiter gewährleistet bleiben.  

Teilweise befinden sich auf der Grünfläche Abfälle, generell ist die Fläche aber eher in einem gu-

ten Pflegezustand. 

 

2.3 Fotodokumentation Bestandsituation 

Darstellung der lokalen Biotopstrukturen im Untersuchungsraum. 

 

Abb. 2 – Grünfläche mit Weiden 



Bebauungsplan Nr. 222/III „Meckhofer Feld“                                         Seite  5 

ISR Stadt+Raum, Zur Pumpstation 1, 42781 Haan, Tel: 02129/566209-0, mail@isr-haan.de, www.isr-haan.de  

 

Abb. 3 – Geböschte Grünfläche zu den Rändern des Plangebietes mit Weidenbestand 

 

Abb. 4 – Geböschte Grünfläche zu den Rändern des Plangebietes mit Weidenbestand 
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Abb. 5 – „Trampelpfad“ über die Grünfläche zum Spielplatz 

 

Abb. 6 – Angrenzender Spielplatz 

 

Abb. 7 – Regenrückhaltebecken „RRB 1 Meckhofer Feld“ 

 



Bebauungsplan Nr. 222/III „Meckhofer Feld“                                         Seite  7 

ISR Stadt+Raum, Zur Pumpstation 1, 42781 Haan, Tel: 02129/566209-0, mail@isr-haan.de, www.isr-haan.de  

2.4 Bestehende Beeinträchtigungen für das lokale Artenspektrum 

Im Rahmen der Freilandkartierung konnten für den Untersuchungsraum eine Vielzahl von Stör-

impulsen und potenziellen Beeinträchtigungsquellen festgestellt werden, welche sich u.U. negativ 

auf das lokale Artenspektrum auswirken. 

Anthropogene Einflüsse 

Das Plangebiet liegt als Grünfläche inmitten einer Wohnbebauung. Die Nutzung des Plangebie-

tes als Grünfläche ist eher sekundär. Durch den angrenzenden Spielplatz und die Verkehrsstruk-

turen werden eine Vielzahl von audio-visuellen Störimpulsen (Lärm-, Licht- und Bewegungsim-

pulse) ausgelöst. 

Gegenwärtig konnten für die gesamte untersuchte Fläche zumindest temporäre Störeinflüsse / 

Beeinträchtigungen auf das potenzielle lokale Artenspektrum festgestellt werden. 

Reduzierte Arten- und Strukturvielfalt 

Das gesamte Plangebiet ist sehr monoton (Grünflächen mit Spontanvegetation und Weiden) ge-

staltet. Somit weist dieses eine eher geringe Arten- und Strukturvielfalt im Kontext zu den an-

grenzenden Freiraumstrukturen auf. Das Plangebiet verfügt über keine typischen Vogelnährge-

hölze oder Ruhe- und Rückzugsbereiche für Vögel, was einer Eignung als Lebensraum und Nah-

rungshabitat für planungsrelevante Arten eher entgegen spricht. 

3. Schutzgebiete auf EU- und nationaler Ebene 

Im Plangebiet sowie in dessen näherem Umfeld sind keine eingetragenen FFH- oder EU-

Vogelschutzgebiete vorhanden. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb der 300 m Wirkzone eines 

FFH- oder EU-Vogelschutzgebietes. Besonders schutzwürdige Biotopstrukturen sind im Plange-

biet nicht vorhanden.  

 

Der Planbereich liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes der Stadt Leverkusen. Der 

Landschaftsplan trifft für den überwiegenden Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

das Entwicklungsziel „Anreicherung einer im ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit glie-

dernden und belebenden Elementen“. Für einen kleinen Teilbereich im Südwesten wird das Ent-

wicklungsziel „Erhaltung einer mit natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausge-

statteten Landschaft“ dargestellt. 

Der Landschaftsplan gilt gemäß § 16 Abs. 1 LG nur für Flächen außerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen. Bei Verwirklichung 

des Flächennutzungsplanes durch einen Bebauungsplan tritt der Schutz des Landschaftsplanes 

zurück. 

 

Westlich des Plangebietes befindet sich eine Biotopverbundfläche (Bachtälchen und Gehölz-

Grünlandkomplexe im Osten Leverkusen / VB-K-4908-003). Aufgrund der Verkehrs- und Nut-

zungsstrukturen um und innerhalb des Plangebietes sind keine Wechselwirkungen oder Wander-

territorien zwischen dem Plangebiet und der Verbundfläche zu erwarten. 
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4. Ergebnisse der Untersuchung 

Eine Artenschutzprüfung (ASP) lässt sich in drei Stufen unterteilen: 

 

Stufe 1: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren des Vorhabens) 

> wenn hier Konflikte erkennbar sind, wird Stufe 2 der Prüfung erforderlich 

 

Stufe 2: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (vertiefende Art-zu-Art Betrachtung) 

> wenn hier trotz Vermeidungsmaßnahmen Verbotstatbestände bestehen 

bleiben, wird Stufe 3 der Prüfung notwendig 

 

Stufe 3: Ausnahmeverfahren (Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen und ggf. 

>Zulassung von Ausnahmen von Verboten) 

 

In der ersten Stufe wurde durch eine artenschutzrechtliche Prognose geklärt, ob und ggf. bei 

welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Ergänzend wurde anhand der 

Liste der planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 4908 (Burscheid), welches für das 

Untersuchungsgebiet räumlich zutreffend ist, die Habitatsanforderungen der Arten mit den im 

Gebiet vorhandenen Raum- und Habitatsstrukturen abgeglichen. 

Zudem wurde sichergestellt, dass alle örtlichen Gegebenheiten sowie relevanten Wirkfaktoren 

des Vorhabens in der Prüfung berücksichtigt wurden.  

 

4.1 Stufe 1: Vorprüfung der Wirkfaktoren und Auswertung von Informationssystemen  

Im ersten Schritt wurde ermittelt, welche Wirkungen des Vorhabens (Wirkfaktoren) auf welche 

Arten potenziell zu erwarten sind und bei welchen Arten/Artengruppen ggf. Artenschutzkonflikte 

im Vorfeld ausgeschlossen werden können. Ergänzend wurden potenzielle Vorkommen anhand 

eines Abgleiches der örtlichen Habitatstrukturen mit den Informationssystemen ermittelt. 

Mit dem Vorhaben sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen verbunden, welche u. U. 

negative Auswirkungen auf „planungsrelevante Arten“ haben können. Im Folgenden wurden die 

Einflüsse der verschiedenen Wirkfaktoren untersucht, und ergänzend mit den Ergebnissen der 

Kartierungen eine Gefährdungsabschätzung getroffen, in welcher Art und Weise und in welchem 

Umfang Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG bei Umsetzung der Planung zu erwar-

ten sind. 

 

4.1.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Hierunter ist die temporäre Nutzung von Baustelleneinrichtungsflächen und Lagerplätzen zu ver-

stehen, die u.U. bedeutende Habitatflächen streng und besonders geschützter Arten kurz und 

mittelfristig schädigen können.  

 

Barrierewirkungen / Zerschneidung 

Durch die Straße Meckhofer Feld, die Berliner Straße und den daran anschließenden Siedlungs-

bereichen sind potenzielle Wanderterritorien aus dem Plangebiet bereits stark begrenzt bzw. 
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nicht vorhanden. Während der Bauphase können somit keine potenziellen Wanderrouten inner-

halb des Plangebietes unterbrochen werden. 

 

Lärmimmissionen 

In baustellennahen Ökosystemen kann es durch Verlärmung bei besonders störungsempfindli-

che Arten zu temporären Beeinträchtigung im faunistischen Arteninventar kommen. Die zu er-

wartenden Lärmimpulse sind jedoch von Kurzzeitbelastungen und nicht von erheblichem Aus-

maß. 

 

Optische Störungen 

Optische Störungen von Lebensräumen sind entsprechend der unterschiedlichen Ansprüche der 

Lebewesen an ihre Umwelt sehr artspezifisch. Neben den Lärm- können auch die Lichtimmissio-

nen zur Meidung von Jagdhabitaten führen. Während einzelne Fledermausarten das Licht z. B. 

an Straßenlaternen tolerieren und dort gar nach Insekten jagen (Abendsegler, Zwergfledermäu-

se), ist von der Mehrzahl der Myotis-Arten bekannt, dass sie Licht meiden. Für Fledermäuse und 

viele Zugvögel sind bedeutende Störwirkungen zeitlich auf die sommerliche Aktivitäts-, Brut- und 

Aufzuchtphase beschränkt. Nächtliche Arbeiten bzw. Arbeiten in Dunkelheit mittels Ausleuchtung 

der Baustelle sind zu vermeiden. 

4.1.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächenbeanspruchung 

Auswirkungen werden durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme (anlagenbedingt aufgrund 

von Versiegelung durch Gebäude und Verkehrsflächen) hervorgerufen. Sie führen zu einem di-

rekten Verlust von Lebensstätten der Arten oder zu einem Funktionsverlust dieser Lebensräume.  

Durch die Planung werden ökologisch geringwertige Biotopflächen überplant, weshalb dieser 

Wirkfaktor nicht von gehobener Bedeutung ist. 

 

Barrierewirkungen / Zerschneidung 

Durch die Errichtung an den Siedlungsbereich anschließender Wohngebäude würden keine 

potenziellen Wanderterritorien innerhalb des Plangebietes sowie Wanderbeziehungen zu Flä-

chen außerhalb des Plangebietes unterbrochen werden.  

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Bei Umsetzung der Planung führt das Vorhaben zu einem weitgehenden Verlust der bisher im 

Plangebiet vorliegenden Biotopstrukturen und Habitate. Potenziell im Plangebiet vorkommenden 

Arten können u.U. nach Realisierung des Vorhabens innerhalb des Plangebietes keinen geeig-

neten Lebensraum mehr vorfinden. Eine Verschiebung des Artenspektrums hin zu sog. „Aller-

weltsarten“ (an die zukünftigen Bedingungen im Plangebiet angepasste Arten) ist potenziell mög-

lich. 

 

Lärmimmissionen 

Durch die geplante Umstrukturierung des Plangebietes bzw. die geplante Wohnbebauung sind 

keine hohen oder erheblichen Beeinträchtigungen durch Lärmimmissionen zu erwarten.  

 

Optische Störungen 
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Optische Störungen von Lebensräumen sind entsprechend den unterschiedlichen Ansprüchen 

der Lebewesen an ihre Umwelt sehr artspezifisch. Die Lebensräume im Wirkraum werden wäh-

rend der Betriebsphase in den Dämmerungs- und Nachtstunden durch Lichteinwirkungen (Licht 

von KFZ-Verkehr sowie Gebäuden) gestört. Durch die optischen Lichtreize können dämme-

rungs- und nachtaktive Tiere potenziell beeinträchtigt werden.  

 

Kollisionsrisiko 

Bei Umsetzung der Planung können Beeinträchtigungen aufgrund von Kollisionsgefährdung für 

sich im Plangebiet aufhaltende Tiere entstehen. Da im Plangebiet aufgrund der vorherrschenden 

Gebäudeflächen kaum geeignete Lebensräume für Tiere vorhanden sein werden, ist das Kolli-

sionsrisiko als gering einzustufen. 

4.2 Stufe 1 - Auswertung von Informationssystemen 

Mittels Informationsabfrage der LANUV Naturschutz-Fachinformationssysteme NRW / @Linfos / 

Messtischblatt MTB 4908 (Quadranten 1 – 4) wurde das potenzielle Artenspektrum in Bezug auf 

bereits registrierte Vorkommen planungsrelevanter Arten im Untersuchungsraum geprüft.  

Anhand der Auswertung des Informationssystems @Linfos des LANUV NRW konnten keine re-

gistrierten Vorkommen / Funde in Erfahrung gebracht werden.  

 

 

Abb. 8 – Lage des Plangebietes, in der Nähe des Schnittpunktes zu Quadranten des MTB 4908 

 

4.3 Stufe 1 - Vertiefende Prüfung potenzieller Verbotsbestände / Ermittlung und 

Darstellung der Betroffenheit von Arten im Plangebiet 

In diesem Schritt der Prüfung erfolgte eine vertiefende Art-zu-Art Betrachtung der bis dahin er-

mittelten Verdachtsfälle sowie eine Darstellung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit von pla-
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nungsrelevanten Arten. Ferner erfolgt eine Einbeziehung von möglichen Vermeidungsmaßnah-

men in die Analyse der Betroffenheiten, aus der letztendlich, unter Berücksichtigung aller bis da-

hin ermittelten Fakten, eine Prognose der potenziellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände erstellt wird. 

FREILANDKARTIERUNG  

Den im Rahmen der Vorprüfungen ermittelten Verdachtsfällen wurde mittels Freilandkartierun-

gen nachgegangen. Die Kartierungen erfolgten am 27.03.2015 (Kontrolle der unbelaubten Ge-

hölze auf Altnester und Baumhöhlen), 20.04.2015 und am 19.05.2015 (Nachkontrolle Brutplätze) 

bei trockener Witterung. 

Die Kartierung erfolgte dabei in zwei Phasen. Die erste Phase beinhaltete eine Fernobservation 

der lokalen Biotopstrukturen sowie der angrenzenden Bereiche mittels eines Fernglases, heraus 

aus geschützter Deckung. Dabei wurde vorrangig die Avifauna des Untersuchungsraums in Be-

zug auf Nist-/ Brutbäume bzw. Nahrungsgäste beobachtet. 

In der zweiten Phase erfolgte die Nahuntersuchung, in der die lokalen Gehölz- und Bodenstruk-

turen auf Nist-/ Brutstätten in Bäumen und Sträuchern sowie die Bodenbereiche abgesucht wur-

den. Dabei wurde auch verstärkt auf im Bau befindliche Nester sowie Höhlen und Spalten in 

Bäumen geachtet.  

In den Bereichen mit niedriger Kraut- und Strauchvegetation wurde verstärkt auf bodengebunde-

ne Tierarten bzw. Indikatoren für deren Vorkommen gesucht.  

 

Tagesauswertung / Ergebnisse der Freilandkartierungen im Zeitraum März -  Mai 2015 

27. März 2015 

 Blaumeise (Parus caeruleus) - RL NRW * - Individuen bei der Nahrungssu-
che im Bereich der Grünflächen und innerhalb der Weiden 

 Amsel (Turdus merula) - RL NRW * - Individuen im Bereich der Grünfläche 

 Elster (Pica pica) - RL NRW * - Individuum beim Überflug der Grünfläche 
und Ansitzen auf Straßenlaternen 

 Mäusebussard (Buteo buteo) - RL NRW * - beim Überflug der angrenzen-
des Plangebietes zu den angrenzenden Ackerflächen 

 Pirol (Oriolus oriolus) - RL NRW 1 – Weibliches Individuum innerhalb der 
Weiden  

20. April 2015 

 Blaumeise (Parus caeruleus) - RL NRW * - Individuen bei der Nahrungssu-
che im Bereich der Grünflächen und innerhalb der Weiden 

 Amsel (Turdus merula) - RL NRW * - Individuen im Bereich der Grünfläche 

 Elster (Pica pica) - RL NRW * - Individuum beim Überflug der Grünfläche 

 Mönchsgrasmücke - RL NRW * - Individuum im Bereich der Weiden 



Bebauungsplan Nr. 222/III „Meckhofer Feld“                                         Seite  12 

ISR Stadt+Raum, Zur Pumpstation 1, 42781 Haan, Tel: 02129/566209-0, mail@isr-haan.de, www.isr-haan.de  

19. Mai 2015 

 Kohlmeise (Parus major) - RL NRW * - Individuen im Bereich der Grünflä-
che und im Bereich der Böschung 

 Blaumeise (Parus caeruleus) - RL NRW * - Individuen im Bereich der Grün-
fläche und im Bereich der Böschung 

 Amsel (Turdus merula) - RL NRW * - Individuen im Bereich der Grünfläche 

 Elster (Pica pica) - RL NRW * - Individuum beim Überflug der Grünfläche 

 Saatkrähe (Corvus corax) – RL NRW VS - Individuen beim Überflug des 
Plangebietes und beim Ansitzes auf Bestandsgebäuden in der Umgebung 

RL NRW 1 = Rote Liste NRW, vom Aussterben bedroht  RL NRW 2 = Rote Liste NRW, stark gefährdet 

RL NRW 3 = Rote Liste NRW, gefährdet   RL NRW * = Rote Liste NRW, nicht gefährdet 

RL NRW V = Rote Liste NRW, Vorwarnliste  

 

SÄUGETIERE 

Die im Plangebiet befindlichen Gehölzstrukturen sind nicht als potenzielle Quartiere von Fleder-

mausarten geeignet.. 

 Durch Baumkontrollen konnten keine Baumhöhlen, Stammspalten oder Borkenschälungen ver-

ortet werden. Im Plangebiet befinden sich keine Gebäudestrukturen, welche u.U. als potenzielle 

Quartiere dienen könnten.  

Das Plangebiet stellt eine geringe bis durchschnittliche Eignung als Jagdhabitat für die an den 

Siedlungsraum angepassten Fledermausarten dar. Nach Umsetzung der Baumaßnahme können 

die beschriebenen Flächen weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden. Im angrenzenden Umfeld 

befinden sich mit dem Regenrückhaltebecken sowie den Landschaftsräumen ergänzende, 

hochwertige Nahrungshabitate im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet. 

Vorkommen von planungsrelevanten Säugetierarten konnten nicht bestätigt werden. Es werden 

keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt. 

AMPHIBIEN UND REPTILIEN 

Die Habitatstrukturen im Plangebiet weisen keine wasserführenden, feuchten oder wechsel-

feuchten Geländebereiche auf. Die Nutzungsstruktur im Plangebiet sowie dem nahe gelegenen 

Siedlungsbereich mit den einhergehenden anthropogenen Einflüssen lassen Vorkommen von 

Amphibien oder Reptilien ausschließen. 

Im Rahmen der Geländekartierungen konnten zudem keine Individuen bzw. keine lokale Popula-

tion oder Indikatoren dafür nachgewiesen werden.  

VÖGEL 

Im Rahmen der Untersuchungen wurde des Weiteren auf Zufallsfunde von planungsrelevanten 

Vogelarten nach MUNLV (2007) geachtet. Für die artenschutzrechtliche Abschätzung wurden 

streng geschützte und landesweit gefährdete Arten, sowie ergänzend nach aktueller Roter Liste 

(2011) regional gefährdete Arten untersucht. Anhand der lokalen Biotopausprägung besteht 
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grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Plangebiet potenzielle Nist- und Brutstätten für anspruchs-

lose europäische Vogelarten (sog. Allerweltsarten) vorzufinden sind. 

Innerhalb des Untersuchungsraumes konnten im Rahmen der Kartierungen keine Alt- oder Neu-

nester sowie Sichtungen streng geschützter oder besonders geschützter Vogelarten festgestellt 

werden. Im Rahmen der Kartierungen konnten keine Nachweise von Vorkommen bzw. Indikato-

ren für deren Vorkommen im Plangebiet erbracht werden.  

In den unmittelbar angrenzenden Freiraumstrukturen konnten im Rahmen der Kartierungen kei-

ne akustischen oder visuellen Beobachtungen planungsrelevanter Arten gemacht werden, so 

dass keine planungsbedingte Wechselwirkung mit den angrenzenden Arealen zu erwarten sind.  

Durch die angrenzenden Verkehrswege, der Nutzungsstruktur des Plangebietes als auch den 

Siedlungsbereichen und den damit einhergehenden anthropogenen Einflüssen werden ggw. eine 

Vielzahl von Störimpulsen in die untersuchten Flächen getragen. Hier sind in erster Linie Spa-

ziergänger, Nutzer des Spielplatzes sowie die Verkehrsstrukturen für potenzielle Störimpulse zu 

benennen. 

Bei Umsetzung der Planung sind keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz zu erwarten. 

 

 

 

Pirol (Planungsrelevante Art. 4 (2) Vogelschutzrichtlinie) 

Der Pirol (weibliches Individuum) wurde während der ersten Kartierung des Plangebiets inner-

halb der Grünflächen gesichtet. Während der zweiten Kartierung konnten nur noch Singlaute 

vernommen werden, ein Sichtkontakt war nicht gegeben. Zur Überprüfung wurde eine dritte Kar-

tierung während der Brutzeit im Mai durchgeführt mit dem Ergebnis, dass keine Individuen im 

Plangebiet oder auf den angrenzenden Flächen festgestellt wurden. 

Das Plangebiet stellt keinen typischen Lebensraum für den Pirol dar. Dieser bevorzugt lichte, 

feuchte und sonnige Laubwälder, Auwälder und Feuchtwälder in Gewässernähe.  

Das Messtischblatt 4908 Burscheid zeigt den Pirol nicht als potenziell vorkommende planungsre-

levante Art auf. Die Untere Landschaftsbehörde konnte bestätigen, dass im Stadtgebiet von Le-

verkusen kein Pirol oder Brutpaar bekannt ist. Das nächste registrierte Brutpaar befindet sich im 

Bereich der Wuppermündung auf Kölner Rheinseite. 1 

Die Ergebnisse der dritten Kartierung zeigen auf, dass es sich um einen Zufallsfund handelt. Ein 

potenzielles Quartier oder Brutplatz konnte innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht bestätigt 

werden. Es werden keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt. 

 

                                                

1 Telefonische Auskunft am 04.05.2015; Herr Kossler, Untere Landschaftsbehörde, Stadt Leverkusen  
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Abb. 8 – Verbreitungskarte (Rasterkarte) Pirol, MTB 4908 blau markiert 

4.3.1 Vermeidungsmaßnahmen gegen das Eintreten von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände 

Durch die Formulierung von Vermeidungsmaßnahmen können mittel- und unmittelbare arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG bei Umsetzung der Planung 

vermieden werden: 

 Ausweisung eines Zeitfensters für Rodungsarbeiten 

 Aus artenschutz- und naturschutzrechtlichen Gründen vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG - 

sollte die Rodung der verbleibenden, zu entfernenden Gehölze im Zeitraum zwischen dem 1. 

Oktober bis zum 28. Februar erfolgen.  

 Rodungsarbeiten außerhalb dieses Zeitraumes sollten naturschutzfachlich begleitet werden. 

Dabei sind Bäume und Sträucher auf Nist- und Brutstätten hin zu kontrollieren. Dabei veror-

tete Gehölze mit Horsten dürfen während der Nist- und Brutphase nicht gefällt oder beseitigt 

werden. 
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5. Fazit 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) 

entgegen zu wirken, wurde in einer Abschätzung von Vorkommen und Betroffenheit mit Hilfe der 

Auswertungen der Informationssysteme des LANUV die Artengruppen genauer untersucht. 

In der vorliegenden Artenschutzprüfung im Rahmen der geplanten Bebauung sind nach der 

Auswertung der Naturschutzfachinformationssysteme, dem Abgleich der vorherrschenden Le-

bensraumtypen und Kartierungen vor Ort und unter Berücksichtigung vorgenannter Vermei-

dungsmaßnahmen keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu 

erwarten. 

Durch die Freilandkartierungen konnte im gebührenden Umfang nachgewiesen werden, dass bei 

Umsetzung der Planung keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden. Durch die Inan-

spruchnahme von potenziellen Nahrungshabitaten ist keine Verschlechterung zu erwarten, da 

wie bereits zuvor ausgeführt, ausreichende Ausweichhabitate und Nahrungshabitate im räumli-

chen und funktionalen Zusammenhang bestehen. 

Bei Umsetzung der Wohnbaumaßnahme werden keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG ausgelöst. 
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Haan, den 16.09.2016 
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Landschaftsarchitekt AKNW 
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http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/
http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/
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7. Anlagen 

Anlage 1.1 – LANUV Messtischblatt MTB 4908 (Burscheid) Quadrant 1 

 

 

Anlage 1.2 – LANUV Messtischblatt MTB 4908 (Burscheid) Quadrant 2 
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Anlage 1.3 – LANUV Messtischblatt MTB 4908 (Burscheid) Quadrant 3 
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Anlage 1.4 – LANUV Messtischblatt MTB 4908 (Burscheid) Quadrant 4 

 

 




